Was ändert sich für Erwerbslose und Menschen mit wenig Geld zum 1.1.2025?
1.) Die Regelsätze werden zum 1.1.2025 NICHT erhöht: 
Wer Anspruch auf Bürgergeld nach dem SGB II („Hartz IV“), Sozialhilfe oder Grundsicherung nach dem SGB XII hat, bekommt ab Januar 2025 trotz des Preisanstiegs in der letzten Zeit nicht mehr Geld. Alleinstehende erhalten daher z. B. weiter 563 Euro im Monat. 
Das sind die für 2025 weiter gültigen Regelbedarfe: 
	Alleinstehende / Alleinerziehende 
	563 Euro (+ 0 Euro) 
	Regelbedarfsstufe 1 

	Paare je Partner / Bedarfsgemeinschaften 
	506 Euro (+ 0 Euro) 
	Regelbedarfsstufe 2 

	Volljährige in Einrichtungen (nach SGB XII) 
	451 Euro (+ 0 Euro) 
	Regelbedarfsstufe 3 

	Nicht erwerbstätige Erwachsene unter      25 Jahren im Haushalt der Eltern 
	451 Euro (+ 0 Euro) 
	Regelbedarfsstufe 3 

	Jugendliche von 14 bis 17 Jahren 
	471 Euro (+ 0 Euro) 
	Regelbedarfsstufe 4 

	Kinder von 6 bis 13 Jahren 
	390 Euro (+ 0 Euro) 
	Regelbedarfsstufe 5 

	Kinder von 0 bis 5 Jahren 
	357 Euro (+ 0 Euro) 
	Regelbedarfsstufe 6 


 
Die Regelsätze steigen nicht, weil der Mechanismus, mit dem zurzeit die Fortschreibung der Regelsätze ermittelt wird, nicht in der Lage ist, die steigenden Preise für Waren und Dienstleistungen zeitnah zu berücksichtigen. Dieser Mechanismus muss daher dringend überarbeitet werden!

Nach Auffassung des Bündnisses „AufRecht bestehen“, an dem auch die KOS beteiligt ist, ist z. B. der Regelbedarf für Alleinstehende aufgrund politisch motivierter Kürzungen ohnehin viel zu gering. Der paritätische Wohlfahrtsverband hat im Jahr 2024 berechnet, dass ein armutsfester Regelbedarf für Alleinstehende monatlich bei 813 Euro plus gesonderter Übernahme der Stromkosten liegen müsste.

 2.) Ausgewählte wichtige Mehrbedarfszuschläge SGB II/ XII, die ab dem 1.1.2024 gelten und in 2025 nicht erhöht werden: 
	 
	In Prozent vom persönlichen Regelsatz 
	Bei einem Regelsatz für Alleinstehende in Höhe von 563 Euro sind das 

	Schwangere ab 13. Schwangerschaftswoche (bis Ende des Monats der Entbindung) 
	 
17% 
	 
95,71 Euro 

	Alleinerziehende mit einem Kind unter 
7 Jahren oder mit zwei oder drei Kindern unter 16 Jahren 
	 
36% 
 
	 
202,68 Euro 

	Alleinerziehende mit mehr als drei 
Kindern 
	12% je Kind,    höchstens 60% 
	67,56 Euro je Kind 
(338 Euro höchstens) 

	Nicht-Erwerbsfähige mit Merkzeichen 
„G“ oder „aG“ 
	 
35% 
	 
197,05 Euro 

	Behinderte Leistungsberechtigte, die Leistungen zur Teilhabe am    
Arbeitsleben erhalten (§ 112 SGB IX) 
	 
17% 
	 
95,71 Euro 


 
(Die Auflistung der Mehrbedarfe ist nicht abschließend). 
3.) Der Kindersofortzuschlag für Familien mit geringem Einkommen wird allerdings um fünf Euro auf nunmehr 25 Euro erhöht. Familien, die Bürgergeld oder Kinderzuschlag beziehen, bekommen somit je Kind ab Januar 2025 fünf Euro mehr je Kind.

4.) Drohende Änderungen beim Bürgergeld im Laufe des nächsten Jahres
Es wird es zumindest in naher Zukunft nicht zu den im Herbst 2024 von der Ampel-Regierung angekündigten Verschärfungen im Bürgergeld kommen. Die Sanktionsregelungen werden also z.B. zunächst nicht weiter ausgeweitet, ebenso  bleibt es z. B. auch bei der bisherigen Vermögensregelung. 
Eine neue Bundesregierung könnte aber wieder auf solche Verschärfungen zurückkommen. Die CDU, die FDP und die AfD haben sich in letzter Zeit sogar für noch weit drastischere Verschlimmerungen als die vorherigen Pläne der Ampelregierung ausgesprochen.

5.) Bildung und Teilhabe: 
Für Haushalte mit Kindern in Schule und Ausbildung und im Bezug von Leistungen nach dem SGB II, XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz, von Kinderzuschlag und Wohngeld bleibt die Pauschale für den persönlichen Schulbedarf bei 195 Euro im Jahr. Eine Erhöhung gibt es trotz auch in diesem Bereich gestiegener Preise nicht. Von den 195 Euro zahlt das Jobcenter oder das Sozialamt zunächst 65 Euro für das Anfang 2025 beginnende zweite Schulhalbjahr aus. Sodann bewilligt es 130 Euro für das darauf im Sommer 2025 folgende erste Halbjahr des folgenden Schuljahres. 
 
6.) Kindergeld: 
Das Kindergeld wird um fünf Euro auf 255 Euro angehoben. Eine breite Bundestagsmehrheit hat dieser Erhöhung trotz des Bruchs der Ampelregierung gestern im Bundestag beschlossen. Heute hat auch der Bundesrat der Erhöhung zugestimmt (Stand 20.12.24). 

7.) Wohngeld: 
Die Höhe des Wohngeldes ändert sich zum 1.1.2025. Die Mietobergrenzen und die Zahlbeträge werden angehoben. Das Wohngeld soll sich nach Angaben des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen so durchschnittlich um rund 15 Prozent erhöhen. 

8.) Kinderzuschlag: 
Der Höchstbetrag für den Kinderzuschlag steigt zum 1.1.2025 auf 297 Euro je Kind. Dies ergibt sich mittelbar aus der am 19.12.24 im Bundestag und am 20.12.24 im Bundesrat beschlossenen Anhebung von Kindergeld und Kindersofortzuschlag um je fünf Euro. So jedenfalls die Auskunft des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend an den DGB. Aus dieser Auskunft ergibt sich auch, dass die Familienkasse die Höhe des KiZ aufgrund der bestehenden gesetzlichen Vorgaben anpassen will, es bedürfe dafür keiner gesonderten Rechtsverordnung.

9.) Unterhalt 
Kindesunterhalt und Selbstbehalte steigen zum 1.1.2025. Denn die „Düsseldorfer Tabelle“, eine von den Familiensenaten des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf ausgearbeitete Richtlinie für Unterhaltsrecht und Unterhaltszahlungen, wird aktualisiert. Kinder von einem von ihnen getrennt lebenden Elternteil bekommen mehr Unterhalt, weil neue Bedarfssätze für den Kindesunterhalt gelten sollen. Die neuen Sätze finden sich hier: 
https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/Tabelle-2025/index.php
 
 10.) Arbeitslosengeld und andere Leistungen nach SGB III: 
Es sind keine bedeutsamen Veränderungen bekannt, die zum 1.1.2025 in Kraft treten. 
 
11.) Mindestlohn:
Der Mindestlohn steigt zum 1.1.2025 auf 12,82 Euro pro Stunde.

12.) Geringfügigkeitsgrenze in den Sozialversicherungen
Die Minijob-Grenze erhöht sich ab Januar 2025 auf 556 Euro, also 18 Euro mehr im Monat.

13.) Steuerrecht 
Der steuerliche Grundfreibetrag, der vollständig von einer Besteuerung ausgenommen wird, steigt zum 1.1.2025 deutlich an. Für ein steuerpflichtiges Einkommen von bis zu 12.096 Euro bei Einzelpersonen und 24.348 Euro bei Paaren muss danach keine Einkommensteuer mehr gezahlt werden. Das Steuerfortentwicklungsgesetz hat den Bundestag am 19.12. und den Bundesrat am 20.12.2024 passiert.

14.) Verschiedene wichtige Rechengrößen in der Sozialversicherung: 
· Bezugsgröße: Die monatliche Bezugsgröße beträgt ab dem Jahr 2025 in ganz Deutschland einheitlich 3.745 Euro monatlich bzw. 44.940 Euro jährlich.
· Auch die Beitragsbemessungsgrenze, bis zu deren Obergrenze Beiträge zur Kranken- und zur Rentenversicherung gezahlt werden müssen, steigt: 
a.) In der allgemeinen Rentenversicherung steigt die Beitragsbemessungsgrenze Anfang 2025 auf den Betrag von 8.050 Euro im Monat (96.600 Euro im Jahr). Die bisher übliche Trennung in einen Wert für „West“ und einen für „Ost“ entfällt nun.
b.) Die bundesweit einheitliche Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt für das Jahr 2025 auf 5.512,50 Euro monatlich (66.150 Euro jährlich).

Die aktuellen Beitragshöhen in der Sozialversicherung finden sich z. B. hier: 
https://www.haufe.de/sozialwesen/beitrags-und-versicherungsrecht-2022_244_551210.html


15.) Beiträge zur Kranken- und zur Pflegeversicherung
Der Beitrag zur Krankenversicherung steigt um durchschnittlich etwa 0,8 Prozentpunkte je Krankenkasse. Die geschieht in Form einer Erhöhung des so genannten Zusatzbetrags. Denn Krankenkassen können einen individuellen Zusatzbeitrag erheben, sofern die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nicht ausreichen, um ihren Finanzbedarf zu decken. Die Höhe des kassenindividuellen Zusatzbeitrags legt dabei jede Kasse selbst fest.
Der Beitragssatz in der Pflegeversicherung wird außerdem zum 1. Januar 2025 auf 3,6 Prozent erhöht. Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten der Pflegeversicherung werden die Beiträge somit um 0,2 Prozentpunkte angehoben.
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